
 
 

S A T Z U N G 
 

über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
 

in der Gemeinde Groß Grönau 
 

 
  Aufgrund von § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung  

mit § 4 der Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein wird  
nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung der Gemein- 
de Groß Grönau vom 21. September 1999 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

 
  Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeck- 
  ten Aufwands für die erstmalige Herstellung von Erschließungsan- 
  lagen einen Erschließungsbeitrag nach den Vorschriften des 
  Baugesetzbuches (§§ 127 ff.) sowie nach Maßgabe dieser Satzung. 
 

§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 
  (1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 
 
   1. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung 
    von Grundstücken dienen, ausgenommen solche in 
    Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in 
    Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufs- 
    zentren und großflächige Handelsbetriebe, an denen 
    eine Bebauung zulässig ist, 
 
    a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 
     12 m, wenn sie beidseitig, und mit einer Breite 
     bis zu 9 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
    b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite 
     bis zu 15 m, wenn sie beidseitig und mit einer 
     Breite bis zu 12 m, wenn sie einseitig anbaubar 
     sind, 
 
    c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite 
     bis zu 18 m, wenn sie beidseitig, und mit einer 
     Breite bis zu 13 m, wenn sie einseitig anbaubar 
     sind, 
 
   2. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von 
    Grundstücken dienen, in Kern-, Gewerbe- und Industrie- 
    gebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart: 
    Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe mit 
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    einer Breite bis zu 18 m, wenn eine Bebauung oder ge- 
    werbliche Nutzung beidseitig zulässig ist, und mit einer 
    Breite bis zu 13 m, wenn eine Bebauung oder gewerb- 
    liche Nutzung einseitig zulässig ist, 
 
   3. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen 
    Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Ver- 
    kehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z. B. Fußwege, 
    Wohnwege, Radwege) mit einer Breite bis zu 5 m, 
 
   4. die nicht zum Anbau bestimmten zur Erschließung der 
    Baugebiete notwendigen Sammelstraßen innerhalb der 
    Baugebiete bis zu einer Breite von 18 m, 
 
   5. Parkflächen, 
 
    a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Num- 
     mern 1, 2 und 4 sind, bis zu einer weiteren Breite 
     von 6 m (unselbständige Parkflächen), 
 
    b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß 
     Nummern 1, 2 und 4, aber nach städtebaulichen  
     Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren 
     Erschließung notwendig sind (selbständige Park- 
     flächen), bis zu 15 % der Flächen der erschlossenen 
     Grundstücke, 
 
   6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, 
 
    a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Num- 
     mern 1 bis 4 sind, bis zu einer weiteren Breite von 
     6 m (unselbständige Grünanlagen), 
 
    b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber 
     nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der 
     Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind 
     (selbständige Grünanlagen), bis zu 15 % der Flä- 
     chen der erschlossenen Grundstücke. 
 
 
  (2) Werden durch eine Erschließungsanlage nach Absatz 1 unter- 
   schiedliche Gebiete erschlossen, so gilt für die gesamte Er- 
   schließungsanlage die Regelung mit der größten Breite. Bei 
   unbeplanten Gebieten richtet sich die Bestimmung der Ge- 
   bietsart gemäß Absatz 1 nach dem überwiegenden Charakter 
   der vorhandenen Bebauung. 
 
  (3) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so ver- 
   größern sich die in Absatz 1 Nummern 1, 2 und 4 angegebe- 
   nen Maße um die Hälfte, mindestens aber um 8 m. 
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  (4) Die in Absatz 1 Nummern 1 bis 4 genannten Breiten sind 
   Durchschnittsbreiten. 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen  

Erschließungsaufwandes 
 

  Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tat- 
  sächlichen Kosten ermittelt. 
 

§ 4 
Anteil der Gemeinde 

am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 
 

  (1) Die Gemeinde trägt 10 v.H. des beitragsfähigen Er- 
   schließungsaufwandes. 
 
  (2) Erhält die Gemeinde zur Finanzierung des Erschließungs- 
   aufwandes Zuweisungen aus öffentlichen Kassen, die den 
   sich aus Satz 1 ergebenden Betrag überschreiten, so er- 
   höht sich der Gemeindeanteil nach Absatz 1 um den über- 
   schreitenden Betrag. 
 

§ 5 
Verteilung des beitragsfähigen 

Erschließungsaufwandes 
 

  (1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemäß § 4 reduzierte 
   beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die er- 
   schlossenen Grundstücke (Abrechnungsgebiet) nach 
   deren Flächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche 
   Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß 
   berücksichtigt. 
 
  (2) Als Grundstücksfläche im Sinne des Absatzes 1 gilt bei 
   Grundstücken innerhalb des Geltungsbereiches eines Be- 
   bauungsplanes die Fläche, die baulich, gewerblich oder in 
   vergleichbarer Weise genutzt werden kann. 
 
  (3) Als Grundstücksfläche im Sinne des Absatzes 1 gilt bei 
   Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches eines Be- 
   bauungsplanes und bei Grundstücken, für die ein Bebau- 
   ungsplan eine bauliche, gewerbliche oder eine vergleich- 
   bare Nutzung nicht festsetzt, 
 
   a) soweit sie an die Erschließungsanlage angrenzen, 
    die Flächen zwischen der gemeinsamen Grenze der 
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    Grundstücke mit der Erschließungsanlage und einer 
    im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Linie. Grund- 
    stücksteile, die lediglich die wegmäßige Verbindung 
    zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der 
    Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt, 
 
   b) soweit sie nicht angrenzen, die Fläche zwischen der 
    Grundstücksgrenze, die der Erschließungsanlage 
    zugewandt ist, und einer im Abstand von 50 m dazu 
    verlaufenden Linie. 
 
   Überschreitet die tatsächliche Nutzung die Abstände nach  
   Satz 1 Buchstabe a) oder Satz 2 Buchstabe b), so fällt die 
   Linie zusammen mit der hinteren Grenze der tatsächlichen 
   Nutzung. 
 
  (4) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der 
   Nutzung wird die Fläche (Absatz 2 oder 3) vervielfacht mit 
 
   a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoß, 
   b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen, 
   c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen, 
   d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder fünf Voll- 
    geschossen, 
    
   e) 0,5 bei Grundstücken, die in einer der baulichen 
    oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise 
    genutzt werden können (z. B. Dauerkleingärten, 
    Friedhöfe, Sportanlagen). 
 
  (5) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines 
   Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse 
   wie folgt: 
 
   a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der 
    höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse. 
 
   b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als  
    Zahl der Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt 
    durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- 
    oder abgerundet werden. 
 
   c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt 
    als Zahl der Vollgeschosse die höchstzulässige Höhe 
    geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen 
    auf- oder abgerundet werden. 
 
    Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl 
    der Vollgeschosse zugelassen oder vorhanden, ist 
    diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn 
    die zulässige Baumassenzahl oder die höchstzulässige 
    Gebäudehöhe überschritten werden. 
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  (6) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Be- 



   bauungsplanes oder für Grundstücke, für die ein Bebauungs- 
   plan die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder 
   die Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der 
   Vollgeschosse: 
 
   a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der 
    tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. Ist die Zahl 
    der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bau- 
    werkes nicht feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschos- 
    se die Höhe des Bauwerkes geteilt durch 3,5, wobei 
    Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abgerundet 
    werden. 
 
   b) Bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus 
    der Zahl der auf den Grundstücken der näheren Um- 
    gebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 
 
   c) Bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zu- 
    lässig ist, die aber gewerblich genutzt werden können, 
    wird ein Vollgeschoß zugrundegelegt. 
 
   d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stell- 
    plätze zulässig oder vorhanden sind, wird ein Voll- 
    geschoß zugrundegelegt. 
 
  (7) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung 
   werden die in Absatz 4 festgesetzten Faktoren um 25 v.H. 

erhöht, 
 
   a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festge- 
    setzten Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie 
    Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszen- 
    tren, großflächige Handelsbetriebe, 
 
   b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Fest- 
    setzung durch Bebauungsplan eine Nutzung wie in  
    den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhan- 
    den oder zulässig ist; 
 
   c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchsta- 
    ben a) und b) bezeichneten Gebiete, die gewerblich, 
    industriell oder in ähnlicher Weise genutzt werden, 
    wenn diese Nutzung nach Maßgabe der Geschoß- 
    flächen überwiegt. Liegt eine derartige Nutzung ohne 
    Bebauung oder zusätzlich zur Bebauung vor, gilt die 
    tatsächlich so genutzte Fläche als Geschoßfläche. 
 
  (8) Absatz 7 gilt nicht für durch selbständige Grünanlagen er- 
   schlossene Grundstücke. 
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§ 6 
Mehrfach erschlossene Grundstücke 



 
  (1) Für überwiegend Wohnzwecken dienende Grundstücke, 
   die von mehr als einer vollständig in der Baulast der Ge- 
   meinde stehenden Erschließungsanlage im Sinne des 
   § 2 Absatz 1 Nr. 1 erschlossen werden, ist die Grund- 
   stücksfläche nach § 5 Absatz 2 oder Absatz 3 bei der Ver- 
   teilung des umlagefähigen Aufwandes für jede Erschlies- 
   sungsanlage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. 
 
  (2) Eine Ermäßigung nach Absatz 1 ist nicht zu gewähren, 
 
   a) wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Er- 
    schließungsanlage entsteht oder entstanden ist, 
 
   b) soweit die Ermäßigung dazu führen würde, daß sich 
    der Beitrag für die anderen Grundstücke im Abrech- 
    nungsgebiet um mehr als 50 % erhöht, 
 
   c) für die Flächen der Grundstücke, die die durchschnitt- 
    liche Grundstücksfläche der nicht mehrfach erschlos- 
    senen Grundstücke im Abrechnungsgebiet überstei- 
    gen, 
 
   d) für die Flächen der Grundstücke zwischen zwei Er- 
    schließungsanlagen, für die nach Maßgabe des § 5 
    Absatz 3 Erschließungsbeiträge nicht mehrfach erho- 
    ben werden. 
 

§ 7 
Kostenspaltung 

 
  Der Erschließungsbeitrag kann für 
 
  1. den Grunderwerb, 
  2. die Freilegung, 
  3. die Fahrbahnen, 
  4. die Radwege, 
  5. die Gehwege, zusammen oder einzeln, 
  6. die unselbständigen Parkflächen, 
  7. die unselbständigen Grünanlagen, 
  8. die Mischflächen, 
  9. die Entwässerungsanlagen, 
          10. die Beleuchtungsanlagen, 
          11. die Immissionsschutzanlagen 
 
  gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden, sobald 
  die Maßnahme, deren Aufwand durch Teilbeträge gedeckt werden 
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  soll, abgeschlossen worden ist. Über die Anwendung der Kosten- 
  spaltung entscheidet die Gemeinde im Einzelfall. 
 
  Mischflächen im Sinne von Ziffer 8 sind solche Flächen, die inner- 



  halb der Straßenbegrenzungslinien Funktionen der in den Ziffern 
  3 bis 7 genannten Teileinrichtungen miteinander kombinieren und 
  bei der Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder teilweise 
  auf eine Funktionstrennung verzichten. 
 

§ 8 
Merkmale der endgültigen Herstellung 

der Erschließungsanlagen 
 
 

  (1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahr- 
   bare Verkehrsanlagen, Sammelstraßen und selbständige 
   Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn 
 
   a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und 
 
   b) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Be- 
    leuchtungseinrichtungen verfügen. 
 
   Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem 
   Bauprogramm. 
 
  (2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage 
   sind endgültig hergestellt, wenn 
 
   a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung 
    auf tragfähigem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, 
    Beton, Platten, Pflaster aufweisen; die Decke kann auch 
    aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise 
    bestehen; 
 
   b) unselbständige und selbständige Parkflächen eine 
    Befestigung auf tragfähigem Unterbau mit einer Decke 
    aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster, Rasengitterstei- 
    nen aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähn- 
    lichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen; 
 
   c) unselbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet 
    sind; 
 
   d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend 
    Buchstabe a) hergestellt und die unbefestigten Teile 
    gemäß Buchstabe c) gestaltet sind. 
 
  (3) Selbständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn 
   ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und gärtne- 
   risch gestaltet sind. 
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§ 9 
Immissionsschutzanlagen 

 
 



  Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Um- 
  welteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
  werden Art, Umfang, Merkmale der endgültigen Herstellung sowie 
  die Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands durch 
  Satzung im Einzelfall abweichend geregelt. 
 

§ 10 
Vorausleistungen 

 
  Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht 
  noch nicht oder nicht in vollem Umfang entstanden ist, Voraus- 
  leistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungs- 
  beitrages erheben. 
 

§ 11 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
  Der Erschließungsbeitrag kann abgelöst werden. Der Ablösungs- 
  betrag bemißt sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach 
  Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Erschließungsbeitrages. 
 

§ 12 
Datenverarbeitung 

 
  (1) Zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung  

der Beiträge im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung 
ist die Erhebung folgender Daten gemäß § 10 Absatz 4 in Verbindung 
mit § 9 Absatz 2 Nr. 1 Landesdatenschutzge- 
setz (LDSG) in der Fassung vom 30. Oktober 1991 (GVOBl. 
Schleswig-Holstein Seite 555) aus Datenbeständen, die  
dem Amt für die Gemeinden aus der Prüfung des gemeind- 
lichen Vorkaufsrechtes nach §§ 24 bis 28 Baugesetz- 

   buch (BauGB) und § 3 des Gesetzes zur Erleichterung des  
Wohnungsbaus im Planungs- und Baurecht sowie zur  
Änderung mietrechtlicher Vorschriften - WoBauErlG - 
bekanntgeworden sind und aus dem beim Katasteramt  
geführten Liegenschaftskataster, aus den beim Grund- 
buchamt geführten Grundbüchern, aus den in der 

   Amtsverwaltung geführten Personenkonten sowie Mel- 
dedateien und den bei der unteren Bauaufsichtsbehörde  
geführten Bauakten zulässig: 

 
   Grundstückseigentümer, künftige Grundstückseigentümer, 
 
 
 

- 9 - 
 

- 9 - 
 

 
Grundbuchbezeichnung, Eigentumsverhältnisse, Anschrif- 
ten von derzeitigen und künftigen Grundstückseigentümern, 
Ermittlung der Geschoßzahl und der Grundstücksfläche, 
Grundstücksbezeichnung. 

 
  (2) Soweit zur Veranlagung zu Beiträgen nach dieser Satzung 



   im Einzelfall erforderlich, dürfen auch weitere in den ge- 
   nannten Datenquellen vorhandene personenbezogene 
   und grundstücksbezogene Daten erhoben werden. 
 
  (3) Das Amt ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der 
   Beitragspflichtigen und von nach den Absätzen 1 und 2 
   anfallenden Daten ein Verzeichnis der Beitragspflichtigen 
   mit den für die Beitragserhebung nach dieser Satzung 
   erforderlichen Daten zu führen und diese Daten nur zum 
   Zwecke der Beitragserhebung nach dieser Satzung zu 
   verwenden und weiterzuverarbeiten. 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
  Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
  Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Groß Grönau 
  über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 03.03.1988, 
  zuletzt geändert mit der I. Nachtragssatzung vom 21.09.1989, 
  außer Kraft. 
 
 
 
Groß Grönau, 28. September 1999 
 
 
 
 
 
(Weißkichel) 
Bürgermeister 
   
 


